
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.1 RP Gießen, Schreiben vom 27.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1.1 :  
Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB fand eine Beteiligung 
des FD Wasser- und Bodenschutz des Kreisausschusses des Lahn-Dill-
Kreises sowie der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wetzlar statt. 
Seitens des FD Wasser- und Bodenschutz bestehen in Hinblick auf die 
von der unteren Wasserschutzbehörde beim Kreisausschuss des Lahn-
Dill-Kreises zu beurteilenden wasser- und bodenschutzrechtlichen Belan-
ge keine Bedenken. Dem Amt für Umweltschutz und Naturschutz der 
Stadt Wetzlar wurden im Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB die 
Planungen vorgestellt. Die durch das RP Gießen sowie das Amt für Um-
weltschutz und Naturschutz der Stadt Wetzlar eingebrachten Informatio-
nen aus der Altflächendatei, einschließlich der eingebrachten Hinweise 
und Anregungen, werden im Bebauungsplan sowie in der Begründung  
zum Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
 1.1.1 

1.1.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1.2 :  
Der Anregung, eine historische Nutzungsrecherche im Rahmen der Be-
bauungsplanung durchzuführen, wird nicht entsprochen, da der Bebau-
ungsplan in erster Linie der Bestandssicherung und -entwicklung dient und 
durch ihn planungsrechtlich keine neuen umfassenden Eingriffe in Grund 
und Boden vorbereitet werden sollen. Die Altstandorte werden indessen 
im Textteil des Bebauungsplans im Bereich „Kennzeichnungen und Hin-
weise“ aufgeführt. Es erfolgt dort zudem ein Verweis darauf, dass Bauvor-
haben und Nutzungsänderungen im Bereich der Altstandorte, bei denen in 
den Boden eingegriffen wird, nur vorgenommen werden dürfen, sofern 
durch Untersuchungen sichergestellt ist, dass keine Gefährdung durch 
schädliche Bodenveränderungen vorliegt und die Ergebnisse der Untersu-
chungen mit den Bauunterlagen der Bauaufsichtsbehörde vorgelegt wer-
den. Ferner wird auf die ausführliche Darstellung der Altstandorte in der 
Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 
 

1.1.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1.3 :  
Die Hinweise werden berücksichtigt. Es wird ein Hinweis in den Bebau-
ungsplan sowie in die Begründung aufgenommen, dass im Rahmen von 
Bauvorhaben im Plangebiet auf Spuren ehemaligen Bergbaus zu achten 
ist und bauliche Sicherungsmaßnahmen zu treffen sind. 
 
 

1.1.3 

Zu 1.1.4 :  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
Der Hinweis zum Entwicklungsgebot berührt in erster Linie die im Rahmen 
der 68. Flächennutzungsplanänderung geplanten Darstellungen.  
 
 
 

1.1.4 

1.1.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.2 Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises als Behörde der Landes-
verwaltung, Schreiben vom 07.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Schreiben vom 29.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.4.1:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung keine konkreten Bauvorhaben vorbereitet werden, 
besteht in diesem Rahmen zunächst kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

1.4.1 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.4 RP Darmstadt – Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-
sen, Schreiben vom 30.04.2015 

1.4.1 

1.4.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.5 Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar, Schreiben vom 26.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.6 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt 
Wetzlar, Schreiben vom 23.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.7 Kreisausschuss, Abteilung Umwelt, Natur und Wasser, 
Schreiben vom 27.05.2015 

1.7.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.7.2: 
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. Hinweise zur 
Abwasserbeseitigung und der Verwertung von Niederschlagswasser wer-
den als Hinweis in die textlichen Festsetzungen mit aufgenommen. 
 
Zu 1.7.3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

 
Zu 1.7.4: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 

 
Zu 1.7.1: 
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. Ein entspre-
chender Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen mit aufgenommen. 

1.7.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.8 Telekom, Schreiben vom 12.05.2015 

Zu 1.8.1:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Bauleitplanung 
werden keine neuen Verkehrswege festgesetzt. Auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung besteht entsprechend kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
 

1.8.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.9 Energienetz Mitte GmbH, Schreiben vom 29.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.10 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Schreiben 
vom 13.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.11 Wasserverband Kleebach, Schreiben vom 04.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.12 PLEdoc GmbH, Schreiben vom 08.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.13 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Schreiben vom 
18.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.14 enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH, Schreiben 
vom 18.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.15 Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, Schreiben vom 
02.06.2015 

Zu 1.15.1:  
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. Die Festset-
zungen des Bebauungsplanes wurden unter Beachtung der Bestandssitu-
ation der Gewerbebetriebe getroffen. Sowohl hinsichtlich der festgesetzten 
Art, als auch des festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung wird der 
Bestand gesichert und den bestehenden Betrieben darüber hinaus Mög-
lichkeiten für Betriebserweiterungen gewährt. Dem genehmigten aber der-
zeit leer stehenden Penny-Markt wird durch eine Fremdkörperfestsetzung 
ein „erweiterter Bestandsschutz“ eingeräumt. Die Erweiterungsmöglichkei-
ten des Marktes werden hingegen begrenzt, entsprechend den Zielen des 
Bebauungsplanes. Hier kann der Anregung daher nicht in Gänze entspro-
chen werden. Die Fläche wird jedoch weiterhin mit der Ausweisung eines 
Gewerbegebietes gewerblichen Nutzungen zur Verfügung stehen, so dass 
insgesamt die Belange der Wirtschaft im Rahmen der Bauleitplanung Be-
rücksichtigung finden. 
 
Entlang der L 3285 wird in der vorliegenden Bebauungsplanung die Bau-
grenze des angrenzenden Mischgebietes so geführt, dass eine Bebauung 
innerhalb gem. § 23 Abs. 1 HStrG geltenden Bauverbotszone ausge-
schlossen wird. Die sich innerhalb der Bauverbotszone befindlichen Teile 
der Gewerbebauten werden entsprechend nicht mit in die überbaubare 
Grundstücksfläche aufgenommen. Dies hat zur Folge, dass für diese Ge-
bäudeteile über den Bestandsschutz hinausgehende Bestands- und Funk-
tionsänderungen unzulässig sind. Auf Grundlage der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahme von Hes-
sen Mobil vom 27.05.2015 wird eine Änderung des Verlaufs der Baugren-
ze vorgenommen. Die Baugrenze wird so verlegt, dass sie den Gebäude-
bestand mit einbezieht, so dass nun auch Bestands- und Funktionsände-
rungen möglich sind. 
 
Der Bestandsschutz für bestehende Betriebe gilt ansonsten unabhängig 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

1.15.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.16 Handelsverband Hessen-Süd e. V. , Schreiben vom 
13.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.17 Handwerkskammer Wiesbaden, Schreiben vom 
30.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.18 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Schrei-
ben vom 27.05.2015 

Zu 1.18.1:  
Die Hinweise werden in der Bebauungsplanung berücksichtigt. 
Die Baugrenze wird so verlegt, dass sie den Gebäudebestand mit einbe-
zieht. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der durch die Baugren-
zen gebildeten überbaubaren Grundstücksfläche auch über den reinen 
Bestandsschutz hinausgehende Bestands- und Funktionsänderungen 
möglich sind. Eine Weiterentwicklung des Bestandes auf den nicht-
überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der Bauverbotszone wäre 
hingegen bauplanungsrechtlich nur auf dem Befreiungswege und damit 
nur unter Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen möglich. Eine Ge-
nehmigung solcher Vorhaben kann folglich nur auf Grundlage einer Aus-
nahme vom Bauverbot durchgeführt werden.  

1.18.1 

1.18.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.18.2:  
Der Anregung wird nicht entsprochen. Da sich die Sichtdreiecke vollstän-
dig außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befänden, 
sind weitergehende Regelungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung nicht erforderlich. 
 
Zu 1.18.3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an das zuständige Fach-
amt weitergeleitet. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht 
darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.4: 
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. In den zeichne-
rischen Teil des Bebauungsplanes wird die Festsetzung eines Bereiches 
übernommen, in dem die Errichtung von Ein- und Ausfahrten zur L 3285 
unzulässig ist. 
 
Zu 1.18.5:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.6:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.18.7:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 

1.18.2 

1.18.3 

1.18.4 

1.18.5 

1.18.6 

1.18.7 

1.18.1 

1.18.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.19 HessenARCHÄOLOGIE, Schreiben vom 04.05.2015 

Zu 1.19.1:  
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. Der Hinweis 
wird in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommen. 
 
 
 
 

1.19.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.20 Finanzamt Wetzlar, Schreiben vom 28.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.21 Gemeinde Lahnau, Schreiben vom 08.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.22 Universitätsstadt Gießen, Schreiben vom 11.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.23 Stadtverwaltung Wetzlar - Tiefbauamt, Schreiben vom 
27.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.24 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Brandschutz / Vorbeu-
gender Brandschutz, Schreiben vom 21.06.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.25 Magistrat der Stadt Wetzlar - Büro des Magistrats 01 / Lo-
kale Nahverkehrsorganisation, Schreiben vom 28.04.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.26 Stadtverwaltung Wetzlar – Ordnungsamt - Straßenver-
kehrsbehörde / Verkehrssicherheit, Schreiben vom 05.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.27 Der Kreisbrandoberinspektor des Lahn-Dill-Kreises, 
Schreiben vom 21.05.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.28 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Umwelt und Natur-
schutz – Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 26.05.2015 

Zu 1.28.1:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
 
 
 
 

1.28.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
  
Bebauungsplan Naunheim Nr. 4 „Am Waldgirmeser Weg“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
  
STELLUNGNAHME: 1.29 Stadtverwaltung Wetzlar – Amt für Umweltschutz - 39, 
Schreiben vom 27.05.2015 

Zu 1.29.1:  
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Altstandorte werden im Textteil des Bebauungsplans im Bereich 
„Kennzeichnungen und Hinweise“ aufgeführt. Es erfolgt dort zudem ein 
Verweis darauf, dass Bauvorhaben und Nutzungsänderungen im Bereich 
der Altstandorte, bei denen in den Boden eingegriffen wird, nur vorge-
nommen werden dürfen, sofern durch Untersuchungen sichergestellt ist, 
dass keine Gefährdung durch schädliche Bodenveränderungen vorliegt 
und die Ergebnisse der Untersuchungen mit den Bauunterlagen der Bau-
aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Ferner wird auf die ausführliche Dar-
stellung der Altstandorte in der Begründung zum Bebauungsplan verwie-
sen. 

1.29.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.29.2:  
Die Hinweise werden im Rahmen des Umweltberichtes zum Bebauungs-
plan berücksichtigt. 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Umwelt und Naturschutz, wird der 
Hinweis 4.3 „Schutz des Oberbodens“ gestrichen, da er nicht als erforder-
lich angesehen wird. Hinsichtlich der vorhandenen Bodenbelastungen wird 
eine Festsetzung zu den Altstandorten in den Bebauungsplan aufgenom-
men (s. Punkt 1.29.1) 

1.29.2 

Zu 1.29.3:  
Der Hinweis wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt. 
Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt - Kampfmittel-
räumdienst Hessen – wurde im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs.1 
BauGB eingeholt. Ein begründeter Verdacht, dass mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist, sowie Erkenntnisse über eine mögli-
che Munitionsbelastung liegen nicht vor. Auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

1.29.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


